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Ausschreibung für bestehende Projekte nach § 26 WindSeeG
Gebotstermin 1.4.2017; Az.: BK6-17-001
Formular „Gebot“ 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Hinweis: Die Nichtbeachtung der Formatvorgaben führt nach § 15 WindSeeG in Verbindung mit § 33 Abs. 1 Nr. 1 EEG zum Ausschluss des Gebots.
Das ausgefüllte und unterschriebene Gebotsformular muss zusammen mit einer Bestätigung für bestehende Projekte nach § 26 Abs. 2 Nr. 1 lit. a und b WindSeeG oder einer Bewertung für bestehende Projekte nach § 26 Abs. 2 Nr. 1 lit. c WindSeeG und - soweit erforderlich - mit den ausgefüllten Formularen „Vollmacht“, „Anteilseigner“, „Bürgschaft“ und „Standorte“ sowie einem aktuellen Handelsregisterauszug in einem separaten, verschlossenen und fensterlosen Umschlag (Umschlag im Umschlag) bis einschließlich zum Gebotstermin 1. April 2017 bei der Bundesnetzagentur eingegangen sein. Da der 1. April 2017 ein Samstag ist, endet die Frist für den Zugang der Gebote gemäß §§ 31 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes i. V. m. § 193 des Bürgerlichen Gesetzbuches mit Ablauf des nächsten Werktags, das ist Montag, der 3. April 2017.
Der äußere Umschlag ist wie folgt zu adressieren:
BundesnetzagenturBeschlusskammer 6Tulpenfeld 453113 Bonn
 
 
 
1. Angaben zum Bieter
Hinweis: Falls es sich beim Bieter um eine rechtsfähige Personengesellschaft oder juristische Person handelt, sind die Felder „Name“ und „Vorname“ mit dem Namen und Vornamen des Bevollmächtigten auszufüllen. Ein aktueller Handelsregisterauszug ist beizufügen.
 
Die Vertretungsmacht des Bevollmächtigten ist schriftlich anzuzeigen. Dies geschieht im Falle des Vorstands, des Geschäftsführers oder des Prokuristen durch einen aktuellen Handelsregisterauszugs. 
Ist eine andere Person als Bevollmächtigte benannt, ist für diese zusätzlich das Formular „Vollmacht“ beizufügen.
 
Hinweis: Die nachfolgenden beiden Felder sind nur bei rechtsfähigen Personengesellschaften oder juristischen Personen auszufüllen. Sofern der Bieter eine rechtsfähige Personengesellschaft oder eine juristische Person ist und Anteilseigner hat, die juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften sind und deren Anteil an den Stimmrechten bzw. am Kapital mindestens 25 % beträgt, ist das Formular „Anteilseigner“ dem Gebot beizufügen.
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2. Angaben zum bestehenden Projekt
Aktenzeichen der Planfeststellung, der Genehmigung oder des laufenden Verwaltungsverfahrens für das bestehende Projekt nach § 26 Abs. 2 WindSeeG.
Hinweis: Das Aktenzeichen ist der vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie auf dessen Internetseite veröffentlichten Liste über Offshore-Windparkvorhaben in der Nord- und Ostsee zu entnehmen.
Dem Gebot ist nach § 31 Abs. 1 Nr. 2 WindSeeG beigefügt
oder
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Standorte (sofern der Platz nicht ausreicht, ist das Formular „Standorte“ beizufügen)
Hinweis: Es sind die Standorte der Windenergieanlagen auf See mit den in der Planfeststellung oder Genehmigung oder mit den für den Erörterungstermin genannten Koordinaten anzugeben.
Offshore-Anbindungsleitung, auf der die Anbindungskapazität im Fall eines Zuschlags benötigt wird. 
Hinweis: Es ist stets nur eine Anbindungsleitung anzugeben. Davon abgewichen werden darf ausschließlich im Fall der Anbindungsleitungen OST-2-1, OST-2-2 und OST-2-3. Mit den Anbindungsleitungen OST-2-1, OST-2-2 und OST-2-3 erschließen mehrere Anbindungsleitungen die Cluster 1, 2 und 4 in der Ostsee. Bei Angabe nur einer bzw. zwei der drei Anbindungsleitungen kann nur Kapazität auf genau dieser bzw. genau diesen beiden Anbindungsleitung(en) bezuschlagt werden. Durch Angabe aller drei Anbindungsleitungen OST-2-1, OST-2-2 und OST-2-3 besteht die Möglichkeit der Bezuschlagung für jede der drei Anbindungsleitungen.
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3. Angaben zum Gebot
Übertragungsnetzbetreiber nach § 30 Abs. 1 Nr. 7 EEG 
oder
kW
Hinweis: Die Abgabe einer Mindestgebotsmenge ist nicht verpflichtend. Sofern keine Mindestgebotsmenge angegeben wird, ist die Gebotsmenge gleichzeitig die Mindestgebotsmenge.
Cent/kWh
kW
Hilfsgebot
Hinweis: Es kann ein weiterer, höherer Gebotswert für die Erteilung eines Zuschlags bis zu einer Menge in einem zu bezeichnenden geringeren Umfang als der Mindestgebotsmenge angeben werden. Bei Bezuschlagung des Hilfsgebots können auch Gebotsmengen größer als die Gebotsmenge des Hilfsgebots bezuschlagt werden. Die Abgabe eines Hilfsgebots ist nicht verpflichtend.
kW
Cent/kWh
Stand: 30.1.2017                  Seite 5 von 6
4. Angaben zur Sicherheit
Hinweis: Bieter müssen nach §15 WindSeeG i.V.m. § 31 EEG bei der Bundesnetzagentur für ihr Gebot bis zum jeweiligen Gebotstermin eine Sicherheit leisten. Dadurch werden die jeweiligen Forderungen der Übertragungsnetzbetreiber auf Pönalen gesichert. Die Leistung der Sicherheit kann durch Bürgschaft oder Zahlung eines Geldbetrages bewirkt werden. 
Die Sicherheit wird geleistet durch
oder
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Kontoinhaber: Bundeskasse Trier
IBAN: DE 81 5900 0000 0059 0010 20
BIC: MARKDEF1590
Verwendungszweck: ZV9157142 [Leerzeichen] Aktenzeichen
Der Verwendungszweck der Überweisung muss zwingend mit der Zeichenfolge ZV9157142 beginnen, damit die Zahlung dem Ausschreibungsverfahren für bestehende Projekte nach § 26 Abs. 2  WindSeeG zugeordnet werden kann.
Das Aktenzeichen ist das Aktenzeichen der Planfeststellung, der Genehmigung oder des laufenden Verwaltungsverfahrens für das bestehende Projekt nach § 26 Abs. 2  WindSeeG. Das Aktenzeichen ist - nur durch das Leerzeichen getrennt - unmittelbar nach der Zeichenfolge ZV9157142 anzugeben.
Das Aktenzeichen ist der vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie auf dessen Internetseite veröffentlichten Liste über Offshore-Windparkvorhaben in der Nord- und Ostsee zu entnehmen.
Die Sicherheit muss spätestens am 3. April 2017 auf o.g. Konto eingegangen sein.
 
5. Anlagen
Folgende Anlagen sind dem Gebot beigefügt:
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der Angaben.
Unterschrift
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